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Der Landesschülerrat Sachsen-Anhalt  stimmt dem vorgelegten Entwurf zur 
Änderungsverordnung zur Schülerwahlverordnung zu.  
 
Gleichzeitig möchten wir jedoch noch folgende Änderung der Schülerwahlverordnung 
beantragen: 
 
Momentan werden die Schülervertreter der Kreis- und Stadtschülerräte nur aller zwei Jahre 
gewählt, was zur Folge hat, dass die Arbeit der entsprechenden Gremien nach dem Ende einer 
Legislaturperiode meist abrupt endet und eine Einarbeitung neu gewählter Mitglieder durch 
erfahrene Mitglieder nur sehr schwer möglich ist.   
 
Aus diesem Grund beantragen wir, das rotierende Wahlsystem (§14 SchülerWVO), das sich 
seit einigen Jahren beim Landesschülerrat bewährt hat, auch auf  der Kreis- bzw. 
Stadtschülerratsebene einzuführen.  
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